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In-between a bit of Shannon.
Von Disziplinarakten, Kontrollstanzungen, Amtsinstructionen, 
Herzstichen und Kanzleiordnungen



Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaisertum 
Oesterreich. Jg. 1855, XV. Stück, […] 
Verordnung der Minister des Innern und der 
Justiz vom 17. März 1855, wirksam für die 
Kronländer, […] womit die Amtsinstruction 
für die rein politischen und für die 
gemischten Bezirks- und Stuhlrichterämter 
erlassen wird, Wien.


Stubenrauch, Moriz v. (31861): Handbuch der österreichischen 
Verwaltungs-Gesetzkunde. Nach dem gegenwärtigen 
Stande der Gesetzgebung. 2 Bde. Wien: Manz.

Stoker, Bram (21897): The Duties of 
Clerks of Petty Sessions in Ireland. 

Dublin: Falconer. [EA 1879] 





Office of Strategic Services: Feldhandbuch für einfache Sabotage, 1944

5.11.b.14. Vervielfachen Sie die Bürokratie auf plausible 
Weise. Beginnen Sie damit, Akten zu dublizieren. […] 
Wenden Sie alle Vorschriften bis zum letzten 
Buchstaben wortgetreu an.



Petty Session with a bit of 
Shannon:

Mina Harker, Graf Dracula 
& Van Helsing @ work



»Wo Übertragung war, soll 
Überlieferung werden.«  

(C. Vismann 2000)

These 1: Die 
Unhintergehbarkeit des 
Apparats.

These 2: Kein Akt 
ohne Vor-Schrift.

»›Aus Übertragung soll 
Überlieferung werden.‹«  

(C. Vismann 2000 zit. nach M. Niehaus, 2011)

Emergenzen und Emergency-Files – techné, 
Kanzleiordnungen & »Star«-Schnitte – Filing things 
together: Handlungsketten





1

Kanzleiordnung für die 
Bundesministerien. Genehmigt mit 
Beschluß des Ministerrates vom 18. Juli 
1923, Wien: Österreichische 
Staatsdruckerei.

Kanzleiordnung für die 
Bundesministerien. Erlassen am 10. 
Dezember 1974, Wien: 
Österreichische Staatsdruckerei.

Kanzleiordnung für die 
Bundesministerien 1992, 
Wien/Horn: Berger.

Büroordnung 2004, hg. v. d. 
Personal- und 

Organisationsabteilung des 
Bundeskanzleramtes, Wien: 

Druckerei des 
Bundesministeriums für Inneres



»Akt«: die Zusammenfassung mehrerer Aktenstücke, die sich auf 
sachlich zusammenhängende Geschäftsfälle beziehen, 
einschließlich der Beilagen und sonstigen Aufzeichnungen im 
selben Zusammenhang, die nicht einem bestimmten Aktenstück 
zugeordnet sind; 

Kanzleiordnung 1992

Büroordnung 2004

Akten sind die Zusammenfassung eines oder mehrerer in einem 
inhaltlichen und zeitlichen Zusammenhang stehenden 
Geschäftsstücke sowie die darauf bezughabenden Unterlagen 
(zB. Beilagen, Kopien, Informationen, Erledigungen). 



Franz Kafka, September 1917

»§. 70. An den Tagen, an welchen Nichts 
eingereicht wurde, ist dieses ausdrücklich 
zu bemerken.« 

»22 Nichts.«
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